
 Drucksache IX/0447/1 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt  Weiterstadt, den 11.09.2012 
 I/4/Hß 
 
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 11.10.2012 

 
 
 
Änderung des Landesentwicklungsplan Hessen 2000 – Vorgaben zur Nutzung der 
Windenergie 
Entwurf Stand Beschluss der Landesregierung vom 18.06.2012 
Stellungnahme der Stadt Weiterstadt im Rahmen der Anhörung  
gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 HLPG 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgende Stellungnahme zur Kenntnis: 
 
„Die Stadt Weiterstadt begrüßt grundsätzlich die Festlegungen im Entwurf zur Änderung des 
Landesentwicklungsplanes Hessen 2000 - Vorgaben zur Nutzung der Windenergie. 
Die Festlegung Z 3 a), wonach nur Gebiete mit Windgeschwindigkeiten mit mindestens 
5,75 m/s  für die Festlegung der "Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie" herangezo-
gen werden sollen, ist ersatzlos zu streichen. 
 
 
Begründung:  
Aufgrund des technischen Fortschrittes ist es durchaus denkbar, auch in Gebieten mit gerin-
geren Windgeschwindigkeiten- die jedoch aufgrund weiterer Kriterien besonders geeignet 
erscheinen - sinnvoll und wirtschaftlich diese Form der regenerativen Energie zu gewinnen. 
Die Windgeschwindigkeit ist kein Kriterium der Raumordnung zur Steuerung von wirtschaftli-
chen Aktivitäten.“ 
 
 
Sachverhalt: 

1. Verfahren 

 
Die Hessische Landesregierung hat am 18.06.2012 einen Entwurf zur Änderung des Landes 
entwicklungsplanes 2000 - Vorgaben zur Nutzung der Windenergie beschlossen. Hinter-
grund sind die Ergebnisse des Hessischen Energiegipfels vom November 2011, bei dem 
Beschlossen wurde für das Bundesland Hessen bis 2050 die Energiebereitstellung zu 100% 
aus regenerativen Energiequellen zu ermöglichen. Die Windenergie soll hierbei eine ent-
scheidende Rolle spielen und den Endenergiebedarf an Elektrizität zu 3/4 decken. 
Das federführende Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat 
die Stadt Weiterstadt an der Aufstellung der Änderung des Landesentwicklungsplanes förm-
lich beteiligt. Die betroffenen Träger öffentlicher Belange sind aufgefordert bis zum 
24.09.2012 ihre Stellungnahme zu dem Entwurf 2012 an das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung abzugeben. 
 
Die Öffentlichkeit wird zeitgleich durch Bereitstellung des Entwurfs im Internet unter der Ad-
resse: www.landesplanung.hessen.de beteiligt.  

http://www.klandesplanung.hessen.de/
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2. Planungsinhalte 
 
Der Textentwurf der Änderung des Landesentwicklungsplanes 2000 enthält folgende text-
liche Festsetzungen: 
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Die wesentlichen und in der Diskussion strittigen Punkte sind: 
 

 Zum einen die Festlegung eines Mindestabstandes zu bestehenden Siedlungsge-
bieten von 1000 m. 

 Zum anderen die Beschränkung der Suchgebiete zur Festlegung der „Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie“ auf Räume mit Windgeschwindigkeiten von mindes-
tens 5,75 m/s in 140 m über Grund aufweisen. 

 
Räumlich konkrete Flächendarstellungen (Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung in anderen 
Gebieten) werden erst auf der Ebene der Regionalplanung vorgenommen. 
 
 
 
Der Sachverhalt wurde am 04.09.2012 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
 
- Rohrbach - 
Bürgermeister 
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